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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.02.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs3;

AVG §66 Abs4;

Rechtssatz

Mit der Übersendung des Zustellnachweises betre8end die Zustellung des erstinstanzlichen Bescheides und der

Au8orderung, binnen zwei Wochen zu diesem Ergebnis der Beweisaufnahme Stellung zu nehmen, ist die

Berufungsbehörde ihrer Verp<ichtung zur Einräumung des Parteiengehörs gemäß § 45 Abs 3 AVG ausreichend

nachgekommen.

Schlagworte

Inhalt der Berufungsentscheidung Voraussetzungen der meritorischen Erledigung Zurückweisung (siehe auch §63

Abs1, 3 und 5 AVG) Parteiengehör Allgemein
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